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I. Räumlicher Geltungsbereich 


Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist 


durch entsprechende Signatur eindeutig festgesetzt. 


Er wird etwa wie folgt begrenzt: 


Meistersingerstraße, Beckmesserstraße, Im Beckmanns-

feld, Kleingärten. 


11. Städtebauliche Situation und Planinhalt 


Der rechtsverbindliche Plan ''Isinger Feldn Xr. 290 

setzt in diesem Eereich "Baugrundstück für den Ge- 

meinbedarf" zur ~rrichtun~ 
einer Schule und eines Ge- 


meindezentrums fest. 


Die nach dem Schv.lentwicklungsplan im Bereich Isinger 


Feld benötigten Einrichtungen lassen sich auf dem 


bisherigen Schulgrundstück nicht unterbringen. Es ist 


daher beabsichtigt, für den Schulbedarf im Bereich 


Wattenscheider ~traße/~eistersingerctraßeein ent- 


sprechendes Grundstück einzuplanen. 


Das Grundstu-ck für das evangelische Gemeindezentrum 


konnte teilweise für die Neuplanung beansprucht wer- 


den, weil sich hier ein geringerer Flächenbedarf her- 


ausgestellt hat. 


Ziel der Bebauungsplan-Änderung ist, auf den freige- 


wordenen Grundstücken folgende Einrichtungen unterzu- 


bringen: 


- ein Studentenwohnheim -
- ein Haus der Offenen Türe 

- eine Kindertagesstätte. 

Eine Erweiterungsmöglichkeit für die vorhandene Ein- 


richtung derevangelischen Kirche bleibt erhalten. 


Das Wohnheim erscheint in dieser Lage günstig wegen 


der Größe der Fläche, die eine wirtschaftliche Anlage 


erlaubt, wegen der Zuordnung zu einem Wohibereich und 




wegen der Nähe zum S-Bahn-Netz mit den Bahnhöfen 


"Steele Westu und wKray-Südu. Die anderen öff ent- 


liehen Einrichtungen sollen den Studenten wie der 

Bevölkerung dienen und da-durch auch eine Integra- 


tion der Studenten in das Stadtleben fördern. 


Kennzeichen der städtebaulichen Situation sind 


die Meistersingerstraße mit der Hochhausbebauung 


im Osten, der nach Westen immer steiler fallende 


nicht bebaute Hang und die kleinmaßstäbliche Be- 


bauung im Süden. Diese Bedingungen sind in den 


vorJiegenden Entwurf eingeflossen. Die geplante 


Bebauung nimmt die Höhenentwicklung der Nachbar- 


bebauung Beckmesserstraße auf. Dabei folgt der 


Wohnheimkomplex der Höhenlinie und formt einen 


gemeinsamen, hofartigen Freiraum für die Einrich- 


tungen der Begegnung. Die Kindertagesstätte ist 


nach Westen vorgelagert. Die Spielzonen sind zur 


Grünfläche orientiert. 


Die Gebäudehöhe des Studentenwohnheimes ist für 


den im Bauschutzbereich der Richtfunklinie der 


Deutschen Bundespost liegenden Teil des Wohnhei- 


mes auf max. IV Vollgeschosse beschränkt. Unter 


den Baugrundstücken befinden sich Teile der ehe- 


maligen Zivilschutzstollenanlage I1Im Beckmanns- 


buschfl. Diese Stollenteile eignen sich aber nicht 


für eine Wiederinstandsetzung und können daher 


bei der Durchführung der Bauvorhaben beseitigt 


werden. In den nördlich und südwestlich an das 


Verfahrensgebiet angrenzenden Kleingärten befin- 


den sich drei verfüllte ehemalige Bergbauschäch- 


te von geringem Querschnitt. Die über diese 


Schächte zugänglichen Angaben lassen keine Beein- 


trächtigung der aauvorhaben erwarten: 


Die erforderlichen Stellplätze sind in einer 


Park terrasse zusammengef aßt. Der Fußgänger er- 




reicht alle Einrichtungen über öffentliche Wege und 


über einen mit Gehrecht gesicherten Durchgang von 


der Meistersingerstraße zur Kindertagesstätte. 


111. Zahlenwerte, Festsetzu.nqen 


Stu.dentenv~ohnheirn: 

Baugrundstück für den Gemeinbedarf 

Grundflächenzahl (GRZ) 0,4,Geschoßflächenzahl (GFZ) 1,2 

max. I11 - V1 Geschosse 

Flachdach 

Haus der Offenen Tür: 

Baugrundstück für den Gemeinbedarf 
Grundflächenzahl (GRZ) 0,6 Geschoßflächenzahl (GFZ) 1,2 

max. I1 Geschosse 

Kindertagesstätte: 

Baugrundstück für den Gemeinbedarf 

Grundflächenzahl (GBz) 0,4, Geschoßflächenzahl (GFz) 1 , O  

max. I1 Geschosse 

Evangelisches Gemeindezentrum: 

Baugrundstück für den Gemeinbedarf 

Grundflächenzahl (GE) 0,4, Geschoßflächenzahl (GFz) 1 , O  

max. I1 Geschosse 

Öffentliche Grünfläche 


Im Verfahrensbereich kann talseitig ein weiteres Ge- 


schoß zugelassen werden. 


IV. Kosten 


Die durch die Verv~irklichi~.ng des Bebauungsplanes vor- 


a.u.ssichtlich entstehenden Kosten v~urden überschläg- 




l i c h  e r m i t t e l t  und betragen f ü r  

Straßenbau 65.000,-- DH 

Kanalbau 80.000,-- DM 

Grüngestaltung 80.000,-- DM 

Aufgrund der  Satzung de r  S tad t  Essen über d i e  Erhebung 

von Erschließungsbeiträgen werden ca. 32.000,-- DM 

wieder vereinnahmt. 

V. Bodenordnende und sons t ige  Maßnahmen 

Bodenordnende und sons t ige  Maßnahmen s ind  n i c h t  e r fo r -  

d e r l i c h .  

V I .  Aufhebung rech t sverb ind l icher  Baule i tp läne  

M i t  I n k r a f t t r e t e n  des Bebauungsplanes N r .  3/74 ge l t en  

d i e  Festsetzungen des Bebauungsplanes 111s inger  Feld11 

N r .  290 f ü r  den vorliegenden Verfahrensbereich a l s  

aufgehoben. 

s sen ,  8, 4 .  1974 

f l i  
tplanungsamtes 
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